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In dem Rechtsstreit 

Biovativ GmbH 

g e g e n  

Johanna Rehse 

-42 C 118/09 - 

wird im Hinblick auf den Widerspruch der Antragsgegnerin vom 28.10., zugestellt am 

16.1 1.2009 beantragt, den 

Widerspruch zurückzuweisen und die einstweilige Verfügung 

vom 28.04.2009 aufrechtzuerhalten. 

Die einstweilige Verfügung des Amtsgerichts Rostock vom 28.04.2009, zugestellt am 

15.05.2009 ist zu Recht ergangen. Die Antragsgegnerin hat in ihrem Widerspruch vom 

28.10.2009 keine Gründe dargelegt, die die Rechtmäßigkeit der erlassenen einstweiligen 
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Verfügung in Zweifel ziehen. Soweit die Antragsgegnerin in dem von ihr angestrengten 

Hauptsacheverfahren vor dem Amtsgericht Rostock, Az. 42 C 259109 die ~echtmäßigkeit 

der einstweiligen Verfügung beanstandet hat, hat das Amtsgericht Rostock durch Urteil 

vom 03.12.2009 antragsgemäß zu Gunsten der Antragsstellerin entschieden. 

Im Hinblick auf den Gesichtspunkt des Verfügungsgrundes wird ergänzend wie folgt vor- 

getragen: 

1. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch wird auch auf verbotene Eigen- 

macht gestützt. Nach wohl herrschender Auffassung in der Judikatur und Literatur 

setzt der Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen verbotener 

Eigenmacht lteinen besonderen Verfügungsgrund voraus (OLG Frankfurt BB 

1981, 148; OLG Stuttgart NJW-RR 1996, 1516; OLGR Düsseldorf 2002, 175; 

Schur ZMR 2000, 802 ff. (807); Münchener Kommentar BGBIJoost § 861 Rn 16). 

2. Hilfsweise wird ergänzend zu den bisherigen Ausführungen zur Darlegung des 

Verfügungsgrundes wie folgt vorgetragen: 

Zweifelsfrei war Dringlichkeit bei dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 

gegeben, da weitere Aktionen der Gentechnikgegner gegen Freisetzungsversuche ange- 

kündigt waren und die Antragsgegnerin trotz mehrfacher Aufforderung die strafbewehrte 

Unterlassungserklärung nicht abgegeben hat. Der Verfügungsgrund kann hingegen ent- 

fallen, wenn der gleiche Erfolg im ordentlichen Prozesswege zu erzielen ist und vor allen 

Dingen, wenn keine besondere Dringlichkeit für eine sofortige Regelung vorliegt, wenn 

also die Antragstellerin auch mit einer späten Realisierung ihres Rechtes gedient ist 

(Stein-Jonas § 940 ZPO Rn 7, 2002; Mü-Ko-ZPO-Heinze § 940 Rn 10). 

In Groß-Lüsewitz werden auch im Jahr 2010 Freisetzungsversuche für diverse gentech- 

nisch veränderte Kulturen durchgeführt. 

Bereits jetzt werden zur Vorbereitung der Anpflanzung Bodenproben genommen, um die 

Nährstoffgehalte zu prüfen und dem Bedarf entsprechend zu düngen. Die Aus- 

saatlAuspflanzung beginnt dann im März 2010 bis Mai 2010. 

Aktivisten, deren Ziel auch die Zerstörung der Freisetzungsversuche in Groß-Lüsewitz 

ist, rufen im lnternet 



.Wie immer also: Es werde Wut . .. und dann Widerstand. Das nächste Frühjahr 

kommt bestimmt " 

.Die Ausbreitung der gentechnisch veränderten Pflanzen kann also nur verhindert 

werden, wenn die Quellen gestoppt werden: Die Felder mit gv-Pflanzen oder, 

noch einen Schritt vorher, die Labore und Firmen, die solche Pflanzen entwickeln, 

sowie die staatlichen Förderprogramme, deren Millionen das alles erst provozie- 

ren. " 

,,Formal können die Firmengeflechte um die Vielfachgeschäftsführerin Kerstin 

Schmidt und die Uni-Professorin lnge Broer daher die Flächen auch 2010 noch 

nutzen. Verhindern könnte das ein deutlicher Widerstand vor allem aus der Regi- 

on. " 

Da die Antragsgegnerin trotz mehrfacher Aufforderung keine strafbewehrte Unterlas- 

sungserklärung abgegeben hat, besteht eine tatsächliche Vermutung ihrer weiteren Teil- 

nahme an einem unberechtigten Betreten und der Zerstörung1 

Teilzerstörung von Pflanzgut der Freisetzungsfläche in Groß-Lüsewitz. 

Im Hinblick auf die aufgezeigten Vorbereitungsmaßnahmen für die AussaatIAnpflanzung 

würde eine Unterlassungsklage den gebotenen Rechtsschutz nicht mehr rechtzeitig be- 

wirken, so dass auch insoweit die Dringlichkeit gegeben ist. 

Die Einleitung eines weiteren einstweiligen Rechtsschutzverfahrens hingegen widersprä- 

che dem Gebot der Prozessökonomie. 
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